A KA
Gst errei chi scher Kendo Ver band

Fachver band fir Kendo, |aido, Jodo
und artverwandt e Kanpf kinste

STATUTEN

§ 1.
NAMVE UND SI TZ

Der Fachverband fihrt den Namen " A K A - Osterreichischer
Kendo Verband - Fachverband fiur Kendo, |aido, Jodo und art-
verwandt e Kanpfkinste ", hat seinen Sitz in Wen. Die Tatig-
keit erstreckt sich auf das ganze Bundesgebi et der Republik
Csterreich.

§ 2.
AUFGABE UND ZWVECK

2.1.Der Fachverband, dessen Tatigkeit nicht auf Gew nn ge-
richtet ist, bezweckt die Ausibung, Verbreitung und Pflege
von:

KENDO! Di e Schul e des japani schen Schwert kanpf es;

I Al DO D e japanische Schule das Schwert zu ziehen
und zu fuhren;

JODO Di e Schul e des japani schen St ockkanpf es.
und artverwandt er Kanpf klnst e.

2.2.Der Fachverband anerkennt die Bedeutung der MalRnahnen
gegen Doping und die diesbeziglichen Regelungen des Anti-
Dopi ng- Bundesgeset z 2007, der Worl d- Anti - Dopi ng- Agency (WADA)
und der Internationalen Kendo Foderation (FIK) in der jeweils
gel tenden Fassung. Nahere Bestinmmungen und MfRnahnmen zur
Dur chf hrung beschl i el3t di e General ver sanm ung.

2.3.Diese Ziele sollen unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften erreicht werden, insbesondere durch

a) Unterricht und Training in allen Aspekten der in Punkt
2.1 genannt en Kanpf kinst e;

b) Koordination und Unterstitzung von entsprechenden Verei -
nen in ganz Gsterreich;
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c) Mtgliedschaft und Austubung der Mtgliedsrechte und
Erfdl lung der Mtgliedsverpflichtungen bei national en und
i nternational en Verbanden, insbesondere der Europai schen
Kendo Foéderation (EKF) und der Internationalen Kendo Fo6-
deration (FIK);

d) Wahrnehnmung der Interessen der Mtglieder gegenuber
staatlichen und privaten Oganisationen auf nationaler
Ebene, insbesondere in Belangen der Sportforderung, der
Ant i - Dopi ng- Geset zgebung und der O fentlichkeitsarbeit;

e) Unterstitzung der Mtglieder bei der theoretische und
prakti sche Ausbildung in den verschi edenen D sziplinen,
i nsbesonder e dur ch Bereitstell ung von | nf or -
mati onsmaterial und Information uUber nationale und Inter-
nati onal e Veranst al t ungen;

f) Veranstaltung von Turnieren, Sem naren, Meisterschaften,
Kongressen und Vortragen, sonstigen Zusammenkinften der
Mtglieder sowie die Teilnahme an in- und auslandi schen
Mei st erschaften und sonsti gen Veranstal tungen;

g) FErarbeitung von Priufungsordnungen fir die einzelnen
Di szi plinen, Koordination des internationalen Prufungswe-
sens und Abnahnme von Pruf ungen;

h) Herausgabe eines Mtteilungsblattes wund von Druck-
schriften fachlicher und allgeneiner Art, auch in elekt-
roni scher Form und/oder Betrieb einer entsprechenden
Internetplattform

i) Kauf und Bestandsnahne von zur Erfdllung der Fachver-
bandszwecke geei gneter und notwendi ger Real it aten;

§ 3.
M TTEL ZUR ERRElI CHUNG DER FACHVERBANDSZWECKE

Die erforderlichen materiellen Mttel werden aufgebracht

dur ch:

a) Beitrittsgebtuhren, Mtgliedsbeitrage;

b) Pr Gf ungsgebuhr en;

C) Subventi onen;

d) Ertrége aus Veranstal t ungen;

e) Spenden, Geschenke, Vermachtni sse und sonstige Zuwendun-

gen;

f) sonstige Einkiunfte.
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§ 4.
ERWVERB DER M TGLI EDSCHAFT

4.1.Die Mtglieder des Fachverbandes gliedern sich in:

a) Odentliche Mtglieder, das sind den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechend registrierte Vereine, die nach ih-
rem Verei nszweck eine oder nehrere der in § 2.1 genannten
Di szi plinen betrei ben und fo6rdern;

b) AuRerordentliche Mtglieder sind solche physische oder
juristische Personen, die die Fachverbandsarbeit vor al-
| em durch Zahlung eines erhbhten Mtgliedsbeitrags for-
dern; weiters werden die Mtglieder der Organe sow e Ver-
bandstrai ner und Verbandsschiedsrichter mt ihrer Whl
bzw. Bestellung aulRerordentliche Mtglieder;

c) Ehrenmtgliedern, wozu jene physischen Personen ernannt
werden koénnen, welche sich um den Fachverband und seine
Zwecke in besonderem MalRe verdi ent gemacht haben.

§ 5.
AUFNAHMVE | N DEN FACHVERBAND

5.1.Uoer die Aufnahnme von ordentlichen Mtgliedern entschei-
det di e General ver sanmi ung.

5.2.Uoer die Aufnahnme auRerordentlicher Mtgliedern ent-
schei det der Vorstand.

5.3.D'e Ernennung zum Ehrenmtglied erfolgt durch die Cene-
ral ver samm ung uber Vorschl ag des Vor st andes.

§ 6.
BEENDI GUNG DER M TGLI EDSCHAFT

Die Mtgliedschaft endet durch

a) Auf | 6sung oder sonstige Beendi gung der juristischen
Per son;

b) freiwilliger Austritt; der freiwllige Austritt aus

dem Verein I st dem  Vor st and mttels Ei n-
schrei bebri ef anzuzeigen. Der Austritt kann jeweils
zum  Quart al sende erfol gen, wobei die Aus-

trittsanzeige bis spatestens drei Mnate vor dem
Austrittsterm n zur Post gegeben sein nuss. Erfolgt
di e Anzeige verspatet, so wird sie erst zum nachst-
fol genden Austrittstermn w rksam
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C) Streichung; zur Streichung von der Mtgliederliste
i st der Vorstand ohne Verstandi gung des Mtgliedes
berechtigt, wenn dieses trotz zweinaliger schrift-
licher Mahnung und Setzung einer mndesten vier-
zehnt dgi gen Mahnfrist mt der Zahlung des Mtg-
| i edsbeitrags auch nur Teilweise im Riuckstand i st,
wogegen ei ne Berufung an die CGeneral ver samm ung zu-
steht. Die Verpflichtung zur Zahlung der fallig ge-
wordenen M tgliedsbeitrdge bleibt hiervon unbe-
ruhrt.

d) Ausschl uss; der Ausschluss eines Mtgliedes vom
Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung
der Mtgliedspflichten, wegen unehrenhaften Verhal -
tens sowie eines Verhaltens, dass grob gegen die
Verei nszwecke verstof3t, erfolgen. Der Ausschluss
i st dem ausgeschl ossenen Mtglied schriftlich mt-
zuteilen. Gegen den Ausschluss steht dem ausge-
schl ossenen Mtglied die Berufung an die GCeneral-
versanm ung zu. D e Aberkennung der Ehrenmtgli ed-
schaft kann auch aus den vorerwdhnten G unden von
der Ceneral versanm ung Uber Antrag des Vorstandes
beschl ossen werden,

§ 7.
M TGLI EDSBEI TRAGE

7.1.Die ordentlichen Mtglieder sowie die aullerordentlichen
Mtglieder zahlen jahrlich en Mtgliedsbeitrag (Fach-
ver bandsabgabe), deren Hohe und Falligkeit von der GCeneral-
versanmiung mt einfacher Mhrheit der gultig abgegebenen
Stimren festgel egt wrd.

7.2.D e Ehrenm tglieder zahl en kei nen Beitrag.

7.3.Ein Mtglied, dass die Fachverbandsabgabe trotz Mahnung
ni cht bezahlt, kann seine Rechte aus der Mtgliedschaft nicht
geltend machen und kann die Einrichtungen des Fachverbandes
nicht beanspruchen sowie an dessen Veranstaltungen nicht
tei |l nehnen.

§ 8.
RECHTE UND PFLI CHTEN DER M TG.I EDER

8.1.De Mtglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen
des Fachverbandes teil zunehnen, sowi e die Einrichtungen des
Fachver bandes zu beanspruchen. Das Stimmrecht, sowi e das
Antragsrecht in der General versanm ung, das aktive und passi-
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ve Wahlrecht stehen nur den legitimerten Vertretern der
ordentlichen Mtglieder zu.

8.2.De Mtglieder sind verpflichtet, die Interessen des
Fachver bandes nach Kraften zu foérdern und alles zu unterl as-
sen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Fachverbandes
Schaden erleiden konnte. Sie haben die Fachverbandsstat uten
und di e Beschl isse der Fachverbandsorgane zu beachten, sow e
far die punktliche Bezahlung der Mtgliedsbeitrage zu sorgen.

§ 0.
ORGANE DES FACHVERBANDES

D e O gane des Fachverbandes sind:

a) D e Ceneral ver sanmi ung
b) Der Vorstand

c) Das techni sche Komtee
d) D e Rechnungspr Uf er

e) Das Schi edsgeri cht

§ 10.
DI E CENERALVERSAVMLUNG

10.1.Die ordentliche General versamm ung findet jahrlich
statt.

10. 2. Eine aulerordentliche GCeneralversamung hat auf Be-
schluss des Vorstandes oder der ordentlichen General versamm
lung sowie dann zu erfolgen, wenn mndestens ein Zehntel
(1/10) der Mtglieder unter Angabe der G Unde dies schrift-
lich beim Vorstand beantragt. D ese aullerordentliche General -
versamm ung i st innerhalb von vier Wchen vom Vorstand ei nzu-
berufen. Witers steht den Rechnungsprufern geneinsam das
Recht zu, eine aulBerordentliche General versanm ung zu beant-
ragen. Kommt der Vorstand diesem Antrag nicht binnen acht
Wochen durch Ei nberufung einer aullerordentlichen Ceneral ver-
samm ung nach, geht das Recht zur Ei nberufung auf die Rech-
nungspr Uf er genei nsam uber.

10. 3. Sowohl bei ordentlichen als auch bei aullerordentlichen
Gener al ver samm ungen ist eine Einladungsfrist von m ndestens
14 Tagen einzuhalten. Zeitpunkt, Versamm ungsort sowi e die
Tagesordnung sind gleichzeitig mt der Einladung bekannt zu
geben. Die Ei nberufung erfolgt durch den Vorstand schrift-
lich, per Telefax oder per E-Miil(an die vom Mtglied dem
Ver ei n bekannt gegebene Fax- Nummrer oder E-Mail - Adresse).
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10. 4. Antrage zur Ceneralversanm ung sind mndestens 8 Tage
vor dem anberaunten Term n beim Vorstand schriftlich einzub-
ringen.

10.5. @il ti ge Beschl isse, ausgenommen sol che Uber den Antrag
auf Ei nberufung einer aullerordentlichen General versami ung,
kénnen nur zur Tagesordnung oder zu genmall Punkt 10.4 rech-
tzeitig gestellten Antragen gefasst werden.

10. 6. Bei der Generalversammiung sind nur die legitimerten
Vertreter der ordentlichen Mtglieder teilnahne- und stimm
berechtigt. Jedes Mtglied hat eine Stime. D e Ubertragung
des Stimrechts auf ein anderes Mtglied im Wage einer
schriftlichen Bevoll machtigung ist zuldassig. Jedes ordentli-
che Mtglied kann daneben einen Beobachter entsenden. Witer
Beobachter oder Giste ohne Stimrecht konnen vom Vorstand
zugel assen wer den.

10.7.Di e Ceneral versanm ung ist bei Anwesenheit der Vertreter
von m ndestens der Halfte aller Mtglieder (bzw ihrer Ver-
treter/innen) beschlussféahig. Ist die General versamm ung zur
festgesetzten Stunde nicht beschlussféhig, so findet die
General versammung dreiBig Mnuten spater mt dersel ben
Tagesordnung am sel ben Ot statt, wobei diese, ohne Ricksicht
auf di e Anzahl der Erschienenen, beschl ussfahig ist.

10.8.Die Wahlen, sowi e die Beschlussfassung in der GCeneral-
versamm ung erfolgen soweit in diesen Statuten nicht aus-
dricklich etwas anderes vorgesehen ist, mt einfacher Mehr-
heit der gultig abgegebenen Stinmmen. Beschlisse, nmt denen
di ese Statuten des Fachverbandes geandert oder der Fachver-
band aufgel 6st ~werden sollen, bedurfen jedoch der qualifi-
zierten Mehrheit von zwei Drittel der gultig abgegebenen
Sti mren.

10. 9. Den Vorsitz der GCeneral versamm ung fudhrt der Prasident,
bei dessen Verhi nderung das an Jahren alteste Vorstandsmtg-
lied.

§ 11.
W RKUNGSBEREI CH DER GENERALVERSAVM_UNG

Die Generalversammung ist die ,Mtgliederversam ung im
Sinne des Vereinsgesetzes. Der Wrkungsbereich der General-
versanm ung unfasst alle Vereinshandl ungen, die nicht einem
anderen Verei nsorgan zugew esen sind, insbesondere sind ihr
vor behal t en:
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a) Beschl ussfassung uber die Aufnahne ordentlicher
M tglieder;

b) Ent gegennahne und Genehm gung des Rechenschaft sbe-
ri chtes und des Rechnungsabschl usses;

C) Beschl uss Uber den Voranschlag fur die Mttel ver-
wendung im folgende Jahr Uber Vorschlag des tech-
nischen Komtees; sollte ein solcher Vorschlag
nicht vorliegen, sind die Ansatze des Vorjahres
ver hal t ni smaf3i g fortzuschrei ben;

d) Beschl uss von Prifungsordnungen uber Vorschlag des
t echni schen Kom t ees;

e) Bestellung und Enthebung der Mtglieder des Vor-
st andes sowi e der Rechnungspr uf er;

f) Best el l ung und Ent hebung der Mtglieder des techni-
schen Kom t ees;

g) Festset zung der Hohe und der Falligkeit der Mt-
gl i edsbei t r age;

h) Ver | ei hung und Aber kennung der Ehrenmtgli edschaft;

i) Beschl ussf assung Uber St at ut endnderungen sowi e uber
die freiwllige Aufl 6sung des Fachverbandes;

1) Ent schei dung Uber die Berufung eines gestrichenen
oder ausgeschl ossenen Mtgliedes gegen die Strei-
chung oder den Ausschluss aus dem Fachver band;

k) Beschl ussfassung Uber Regel ungen und MaBnahnen zur
Dur chf hrung national er und internationaler Bestim
mungen gegen Dopi ng.

§ 12.
DER VORSTAND

12. 1. Der Vorstand wird jeweils auf die Dauer von zwei Jahren
durch die Ceneralversanmm ung gewadhlt. FEr besteht aus dem
Préasi denten, dem Vi zeprasidenten, dem Schriftfuhrer und dem
Kassi er.

12. 2. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewdhlten Mtg-
liedes das Recht, an dessen Stelle ein anderes wahl bares
Mtglied zu kooptieren, wozu jedoch die nachtragliche Geneh-
m gung der nachstf ol genden General ver samm ung ei nzuhol en i st.
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12. 3. Die Funktionsdauer des Vorstandes betragt zwei Jahre;
auf jeden Fall wahrt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes.
Eine unmttel bare Wederwahl der jeweiligen Vorstandsmtglie-
der ist noglich.

12.4.Der Vorstand wrd vom Préasidenten schriftlich oder
mindl i ch ei nber uf en.

12.5. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle seine Mtg-
| i eder eingeladen wurden und zum ndest drei Viertel von ihnen
anwesend si nd.

12. 6. Der Vorstand fasst seine Beschlisse mt einfacher Stim
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzen-
de. Schriftliche Abstimungen sind zul assig, wenn sich kein
Vor standsm t gl i ed dagegen ausspricht.

12.7.Den Vorsitz fuhrt der Prasident, bei seiner Verhinderung
der Vizeprasident; ist auch dieser verhindert, das an Jahren
al teste anwesende Vorstandsmtgli ed.

12. 8. AuBer durch Tod vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt
die Funktion eines Vorstandsmtgliedes durch die Enthebung
oder seinen Ricktritt.

12.9.D e Ceneral versanmiung kann |ederzeit den gesanten
Vor st and oder ei nzel ne seiner Mtglieder entheben.

12.10. Die Vorstandsm tglieder kodnnen jederzeit schriftlich
ihren Ricktritt erklaren. Die Riucktrittserklarung ist an den
Vorstand, im Falle des Ricktrittes des gesanten Vorstandes an
die Ceneralversanmlung zu richten. Der Ricktritt word erst
m t der Wahl, bzw. mt der Kooptierung eines Nachfolgers
Wi rksam

§ 13.
W RKUNGSBEREI CH DES VORSTANDES

13.1.Der Vorstand ist das leitende O gan des Fachverbandes
und hat entsprechend den Bestinmmungen der Satzung fur die
Abwi ckl ung der Fachverbandsgeschafte zu sorgen. In seinen
Wr kungsbereich fallen i nsbesondere fol gende Angel egenheiten

a) D e laufende Verwaltung der Angel egenheiten
des Fachver bandes;

b) Erstellung des Jahresvoranschl ages geneinsam
mt dem techni schen Komtee sowe die Verfas-
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sung des Rechenschaftsberichtes und des Rech-
nungsabschl usses;

c) Vor berei tung der General ver sam ung;

d) Ei nberufung der ordentlichen und aullerordent-
lichen General versamm ung, die Verwaltung des
Fachver bandsver nbgens, Aufnahnme und Ausschl uss
von aul3erordentlichen Mtgliedern;

e) D e wirkungsvolle Vertretung des Fachverbandes
bei nationalen und I|International en Verbanden,
i nsbesondere der Internationalen Kendo Fodder a-
tion (IKF) und der Europai schen Kendo Fdder a-
tion (EKF).

f) Erar bei tung von Prifungsordnungen fur die ein-
zelnen Disziplinen gemald Punkt 2.1 in Zusam
nmenarbeit mt dem techni schen Komtee.

§ 14.
OBLI EGENHEI TEN DER VORSTANDSM TGLI EDER

14.1.Der Prasident ist der hochste Fachverbandsfunktionar.
lhm obliegt die Vertretung des Fachverbandes, insbesondere
nach auflen, gegeniber Behdorden und dritten Personen. Er fuhrt
den Vorsitz in der Generalversammung und im Vorstand. Bei
Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in Angel egenheiten,
die in den Wrkungsbereich der GCeneralversanm ung oder des
Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung sel bstéandige
Anordnungen zu treffen; diese bedurfen jedoch der nachtragli -
chen Genehm gung durch das zustandige Fachverbandsorgan.
Wchtige GCeschéaftssticke, insbesondere den Fachverband ver-
pflichtende Urkunden wunterfertigt er geneinsam mt einem
zweiten Vorstandsmtglied. Geschaftsstucke m nderer Bedeutung
fertigt er allein;

14. 2. Der Vi zeprasident hat den Prasidenten bei der Fuhrung
der Fachverbandsgeschafte zu unterstidtzen. Bei Verhinderung
des Préasidenten ist er berechtigt, auch in Angel egenheiten,
die in den Wrkungsbereich der General versamm ung, des Vor-
standes oder des Prasidenten fallen, unter eigener Verantwor-
tung sel bstéandige Anordnungen zu treffen; diese bediurfen
j edoch der nachtraglichen Genehm gung durch das zustéandige
Fachver bandsor gan.

14.3. Der Schriftfuhrer obliegt die Fuhrung der Protokolle

Uber Sitzungen und Beschl isse der GCeneral versamm ung sow e
des Vor st andes.
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14. 4. Der Kassier ist fir die ordnungsgenil3e Gel dgebahrung des
Fachverbandes, sowie fur die Fuhrung der erforderlichen
Kassablucher, die Samm ung von Bel egen und die Erstellung des
Rechnungsabschl usses verantwortlich.

§ 15.
DAS TECHNI SCHE KOM TEE

15.1. Das technische Komtee besteht aus je einem Vertreter
jeder in den Mtgliedsvereinen ausgetbten, vom Fachverband
betreuten Kanpfkunst, also insbesondere Kendo, laido und
Jodo.

15. 2. Das technische Komtee beschliefst einstinmmg den Voran-
schlag fiar die Mttel verwendung im Fol gej ahr, wobei bei der
Verteilung der voraussichtlich zur Verfugung stehenden Mttel
i nsbesondere zu ber tcksi chtigen ist

a) die Anzahl der eine Kanmpfkunst in den Mt-
gl i edsver ei nen Ausibenden;

b) die Aktivitaten der einzel nen Kanpfkunst e;

15. 3. Das technische Komtee berd&t den Vorstand in allen
t echni schen Angel egenheiten der in den Mtgliedsvereinen
ausgetbten und vom Fachverband betreuten Kanpfkinste; ein
Beschl uss des technischen Komtees kann nur mt Zustinmung
der far die von diesem Beschluss betroffenen Kanpfkinste
zust andi gen Kom teem tgli eder gefasst werden

§ 16.
RECHNUNGSPRUFER

16.1.Die beiden Rechnungsprifer, die nicht dem Vorstand
angehoéren ddrfen, werden von der GCeneral versammiung jeweils
far die Dauer von. zwei Jahren gewahlt. lhre Wederwahl ist
nogl i ch.

16. 2. Den Rechnungspriufern obliegen die |aufende Geschafts-
kontrolle sowie die Prufung des Rechnungsabschlusses. Sie
haben der General versamm ung uUber das Ergebnis der Priafung zu
beri cht en.

§ 17.
DAS SCHI EDSGERI CHT

17.1.1n allen aus dem Fachverbandsverhdltnis resultierenden
Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. Das Schiedsge-
richt wrd derart gebildet, dass jeder Streitteil einen
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Schi edsrichter seines Vertrauens aus dem Kreise der ordent-
lichen Mtglieder nanmhaft macht. D ese beiden Schiedsrichter
haben sich sodann auf einen Vorsitzenden zu einigen, welcher
dem Stande der R chter, Notare oder Rechtsanwalte, nicht
j edoch dem Fachverband sel bst angehdren soll; bei N chteini-
gung entscheidet unter den von den Schiedsrichtern zum
Vorsitz vorgeschl agenen Personen das Los. Macht ein Streit-
teil trotz Aufforderung mttels eingeschriebenem Brief durch
den anderen Streitteil nicht binnen vier Wchen seinen
Schi edsrichter namhaft, so gilt das Vorbringen des anderen
Streitteiles fuar richtig und die Streitigkeit ist vereins-
intern endgultig erledigt.

17. 2. Das Schiedsgericht fallt seine Entschei dung bei Anwesen-
heit aller seiner Mtglieder mt einfacher Stimrennehrheit.
Es entscheidet, ohne an bestimmte Nornen gebunden zu sein
nach bestem Wssen und Gew ssen. Seine Entschei dungen sind
vereinsintern endgul tig.

17.3.Jene Mtglieder, die sich in den Streitigkeiten aus dem
Fachver bandsverhaltnis nicht dem Schi edsgericht unterwerfen,
bzw. dessen Entscheidung nicht anerkennen, konnen vom Vor-
stand aus dem Fachver band ausgeschl ossen wer den.

§ 18.
AUFLOSUNG DES FACHVERBANDES

18.1.Die freiwllige Aufldsung des Fachverbandes kann nur in
ei ner zu di esem Zweck ei nberufenen aullerordentlichen General -
versanmm ung, sowie mt einer Zweidrittel mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten ordentlichen Mtglieder beschlossen
wer den.

18.2. Di ese aulerordentliche GCeneralversanm ung hat auch -
soweit ein Fachverbandsvernbgen vorhanden ist - (dber die
Li qui dation zu beschlieRen. Sie hat i|Insbesondere den Liquida-
tor zu bestellen, sowie dafiur Sorge zu tragen, dass nach
Abdeckung santlicher Passiva das sodann noch verbl ei bende
Fachver bandsver nbgen an ei ne dann noch zu besti mende genei n-
nut zi ge Organi sation fallt.

18.3.Im Falle der freiwlligen Aufldsung des Fachverbandes
sol|l das Vernbgen des Fachverbandes, soweit dies noglich und
erlaubt ist, einer Oganisation zufallen, die gleiche oder
ahnli che Zwecke w e der Fachverband verfol gt, sonst Zwecken
der Sozial hilfe.
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	Der Fachverband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Ausübung, Verbreitung und Pflege von:
	Der Fachverband anerkennt die Bedeutung der Maßnahmen gegen Doping und die diesbezüglichen Regelungen des Anti-Doping-Bundesgesetz 2007, der World-Anti-Doping-Agency (WADA) und der Internationalen Kendo Föderation (FIK) in der jeweils geltenden Fassun...
	Diese Ziele sollen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erreicht werden, insbesondere durch
	Unterricht und Training in allen Aspekten der in Punkt 2.1 genannten Kampfkünste;
	Koordination und Unterstützung von entsprechenden Vereinen in ganz Österreich;
	Mitgliedschaft und Ausübung der Mitgliedsrechte und Erfüllung der Mitgliedsverpflichtungen bei nationalen und internationalen Verbänden, insbesondere der Europäischen Kendo Föderation (EKF) und der Internationalen Kendo Föderation (FIK);
	Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder gegenüber staatlichen und privaten Organisationen auf nationaler Ebene, insbesondere in Belangen der Sportförderung, der Anti-Doping-Gesetzgebung und der Öffentlichkeitsarbeit;
	Unterstützung der Mitglieder bei der theoretische und praktische Ausbildung in den verschiedenen Disziplinen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationsmaterial und Information über nationale und Internationale Veranstaltungen;
	Veranstaltung von Turnieren, Seminaren, Meisterschaften, Kongressen und Vorträgen, sonstigen Zusammenkünften der Mitglieder sowie die Teilnahme an in- und ausländischen Meisterschaften und sonstigen Veranstaltungen;
	Erarbeitung von Prüfungsordnungen für die einzelnen Disziplinen, Koordination des internationalen Prüfungswesens und Abnahme von Prüfungen;
	Herausgabe eines Mitteilungsblattes und von Druckschriften fachlicher und allgemeiner Art, auch in elektronischer Form und/oder Betrieb einer entsprechenden Internetplattform;
	Kauf und Bestandsnahme von zur Erfüllung der Fachverbandszwecke geeigneter und notwendiger Realitäten;

	Die Mitglieder des Fachverbandes gliedern sich in:
	Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet die Generalversammlung.
	Über die Aufnahme außerordentlicher Mitgliedern entscheidet der Vorstand.
	Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch die Generalversammlung über Vorschlag des Vorstandes.
	Die ordentlichen Mitglieder sowie die außerordentlichen Mitglieder zahlen jährlich ein Mitgliedsbeitrag (Fachverbandsabgabe), deren Höhe und Fälligkeit von der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen festgelegt wird.
	Die Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag.
	Ein Mitglied, dass die Fachverbandsabgabe trotz Mahnung nicht bezahlt, kann seine Rechte aus der Mitgliedschaft nicht geltend machen und kann die Einrichtungen des Fachverbandes nicht beanspruchen sowie an dessen Veranstaltungen nicht teilnehmen.
	Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Fachverbandes teilzunehmen, sowie die Einrichtungen des Fachverbandes zu  beanspruchen. Das Stimmrecht, sowie das Antragsrecht in der Generalversammlung, das aktive und passive Wahlrecht st...
	Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Fachverbandes nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Fachverbandes Schaden erleiden könnte. Sie haben die Fachverbandsstatuten und die Beschlüsse de...
	Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt.
	Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung sowie dann zu erfolgen, wenn mindestens ein Zehntel (1/10) der Mitglieder unter Angabe der Gründe dies schriftlich beim Vorstand beantra...
	Sowohl bei ordentlichen als auch bei außerordentlichen Generalversammlungen ist eine Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen einzuhalten. Zeitpunkt, Versammlungsort sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung bekannt zu geben. Die Ein...
	Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 8 Tage vor dem anberaumten Termin beim Vorstand schriftlich einzubringen.
	Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über den Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung, können nur zur Tagesordnung oder zu gemäß Punkt 10.4 rechtzeitig gestellten Anträgen gefasst werden.
	Bei der Generalversammlung sind nur die legitimierten Vertreter der ordentlichen Mitglieder teilnahme- und stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollm...
	Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Vertreter von mindestens der Hälfte aller Mitglieder (bzw. ihrer Vertreter/innen) beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlu...
	Die Wahlen, sowie die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen soweit in diesen Statuten nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Beschlüsse, mit denen diese Statuten des Fach...
	Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung das an Jahren älteste Vorstandsmitglied.
	Der Vorstand wird jeweils auf die Dauer von zwei Jahren durch die Generalversammlung gewählt. Er besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Schriftführer und dem Kassier.
	Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an dessen Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu jedoch die nachträgliche Genehmigung der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.
	Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre; auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Eine unmittelbare Wiederwahl der jeweiligen Vorstandsmitglieder ist möglich.
	Der Vorstand wird vom Präsidenten schriftlich oder mündlich einberufen.
	Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und zumindest drei Viertel von ihnen anwesend sind.
	Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Schriftliche Abstimmungen sind zulässig, wenn sich kein Vorstandsmitglied dagegen ausspricht.
	Den Vorsitz führt der Präsident, bei seiner Verhinderung der Vizepräsident; ist auch dieser verhindert, das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied.
	Außer durch Tod vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch die Enthebung oder seinen Rücktritt.
	Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben.
	Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit  der Wahl, ...
	Der Vorstand ist das leitende Organ des Fachverbandes und hat entsprechend den Bestimmungen der Satzung für die Abwicklung der Fachverbandsgeschäfte zu sorgen. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
	Der Präsident ist der höchste Fachverbandsfunktionär. Ihm obliegt die Vertretung des Fachverbandes, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verz...
	Der Vizepräsident hat den Präsidenten bei der Führung der Fachverbandsgeschäfte zu unterstützen. Bei Verhinderung des Präsidenten ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung, des Vorstandes oder des...
	Der Schriftführer obliegt die Führung der Protokolle über Sitzungen und Beschlüsse der Generalversammlung sowie des Vorstandes.
	Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebahrung des Fachverbandes, sowie für die Führung der erforderlichen Kassabücher, die Sammlung von Belegen und die Erstellung des Rechnungsabschlusses verantwortlich.
	Das technische Komitee besteht aus je einem Vertreter jeder in den Mitgliedsvereinen ausgeübten, vom Fachverband betreuten Kampfkunst, also insbesondere Kendo, Iaido und Jodo.
	Das technische Komitee beschließt einstimmig den Voranschlag für die Mittelverwendung im Folgejahr, wobei bei der Verteilung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel insbesondere zu berücksichtigen ist
	Das technische Komitee berät den Vorstand in allen technischen Angelegenheiten der in den Mitgliedsvereinen ausgeübten und vom Fachverband betreuten Kampfkünste; ein Beschluss des technischen Komitees kann nur mit Zustimmung der für die von diesem Be...
	Die beiden Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, werden von der Generalversammlung jeweils für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Ihre Wiederwahl ist möglich.
	Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.
	In allen aus dem Fachverbandsverhältnis resultierenden Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Streitteil einen Schiedsrichter seines Vertrauens aus dem Kreise der ordentlichen Mitglieder...
	Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet, ohne an bestimmte Normen gebunden zu sein nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endg...
	Jene Mitglieder, die sich in den Streitigkeiten aus dem Fachverbandsverhältnis nicht dem Schiedsgericht unterwerfen, bzw. dessen Entscheidung nicht anerkennen, können vom Vorstand aus dem Fachverband ausgeschlossen werden.
	Die freiwillige Auflösung des Fachverbandes kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung, sowie mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder beschlossen werden.
	Diese außerordentliche Generalversammlung hat auch - soweit ein Fachverbandsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu beschließen. Sie hat insbesondere den Liquidator zu bestellen, sowie dafür Sorge zu tragen, dass nach Abdeckung sämtlicher Pa...
	Im Falle der freiwilligen Auflösung des Fachverbandes soll das Vermögen des Fachverbandes, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie der Fachverband verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.

